
  1 von 6 

 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Ende der Pflichtversicherung Ende der Pflichtversicherung 

§ 11. (1) bis (6) … § 11. (1) bis (6) … 

(7) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt 
auch mit der rechtskräftigen Feststellung eines Scheinunternehmens, 

(7) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 1 bezeichneten Personen erlischt 
auch mit der rechtskräftigen Feststellung mit dem im Bescheid nach § 8 des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes (SBBG), BGBl. I Nr. 113/2015, festgesetzten 
Datum eines Scheinunternehmens, 

 1.  und 2. …  1.  und 2. … 

Scheinunternehmen Scheinunternehmen 

§ 35a. (1) Die Krankenversicherungsträger sind an die rechtskräftige 
Feststellung des Vorliegens eines Scheinunternehmens durch die 
Abgabenbehörden des Bundes nach § 8 des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 
(SBBG), BGBl. I Nr. 113/2015, gebunden. 

§ 35a. (1) Die Krankenversicherungsträger sind an die rechtskräftige 
Feststellung des Vorliegens eines Scheinunternehmens durch die 
Abgabenbehörden des Bundes nach § 8 SBBG gebunden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

 Auskunftspflicht Dritter; Prüfungsabgabe 

 § 42c. (1) Reichen die Bestimmungen der §§ 42 und 43 nicht aus, alle für das 
Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände, insbesondere auch die 
Feststellung der Identität von Dienstgebern und/oder Versicherten, zu ermitteln, so 
kann der Versicherungsträger die dafür erforderlichen Auskünfte und/oder die 
Einsicht in deren Geschäftsbücher und Aufzeichnungen auch von Dritten 
verlangen, soweit sich aus dem bisherigen Verwaltungsverfahren die berechtigte 
Annahme ergibt, dass diese Dritten über entsprechende Informationen verfügen 
bzw. aufgrund der Lebenserfahrungen verfügen müssen. 

 (2) Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen zu 
erteilen. Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung schließt die Verbindlichkeit in 
sich, Urkunden und andere schriftliche Unterlagen, die für die 
Sachverhaltsermittlung durch den Versicherungsträger von Bedeutung sind, 
vorzulegen oder die Einsichtnahme in diese zu gestatten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unterlagen für die Beurteilung der 
für das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, und kann der 
Versicherungsträger diese Umstände in Unkenntnis der Identität der versicherten 
Person nicht im Wege einer Schätzung nach § 42 Abs. 3 feststellen, so kann der 
Versicherungsträger dem Dienstgeber eine Prüfungsabgabe in Höhe der sich in 
sinngemäßer Anwendung des § 42 Abs. 3 ergebenden Beiträge vorschreiben.  

 (4) Die nach Abs. 3 vorzuschreibende Prüfungsabgabe ist eine 
ausschließliche Bundesabgabe, die von den Krankenversicherungsträgern im 
übertragenen Wirkungsbereich eingehoben wird und bei deren Einhebung die für 
Verwaltungssachen geltenden verfahrensrechtlichen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes (Siebenter Teil) anzuwenden sind. Sie dient der Finanzierung der 
Krankenversicherung und fließt dem einhebenden Versicherungsträger zu.“ 

Behandlung der Beiträge im Insolvenzverfahren sowie bei der 
Zwangsverwaltung und Zwangsverpachtung im Exekutions- und 

Sicherungsverfahren 

Behandlung der Beiträge im Insolvenzverfahren sowie bei der 
Zwangsverwaltung und Zwangsverpachtung im Exekutions- und 

Sicherungsverfahren 

§ 65. (1) und (2) … § 65. (1) und (2) … 

 (3) Entrichtete Beiträge sowie Sicherheiten und Pfändungspfandrechte, die 
für Beiträge bestellt oder erworben wurden, können nicht nach der 
Insolvenzordnung angefochten werden, wenn das Vermögen des Schuldners 
zumindest ausreicht, um die Anlaufkosten des Insolvenzverfahrens zu decken (§ 71 
Abs. 2 Insolvenzordnung). Fehlt es an einem solchen Vermögen, ist die Anfechtung 
ausgeschlossen, soweit die entrichteten Beiträge sowie die dafür bestellten oder 
erworbenen Sicherheiten und Pfandrechte den Betrag von 4 000 Euro übersteigen.  

Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von Bauleistungen Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von Bauleistungen 

§ 67a. (1) Wird die Erbringung von Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 von einem Unternehmen (Auftrag gebendes 
Unternehmen) an ein anderes Unternehmen (beauftragtes Unternehmen) ganz oder 
teilweise weitergegeben, so haftet das Auftrag gebende Unternehmen für alle 
Beiträge und Umlagen (§ 58 Abs. 6), die das beauftragte Unternehmen an 
österreichische Krankenversicherungsträger abzuführen hat oder für die es nach 
dieser Bestimmung haftet, bis zum Höchstausmaß von 20 % des geleisteten 
Werklohnes, wenn kein Befreiungsgrund nach Abs. 3 vorliegt. 

§ 67a. (1) Wird die Erbringung von Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 von einem Unternehmen (Auftrag gebendes 
Unternehmen) an ein anderes Unternehmen (beauftragtes Unternehmen) ganz oder 
teilweise weitergegeben, so haftet das Auftrag gebende Unternehmen für alle 
Beiträge und Umlagen (§ 58 Abs. 6), die das beauftragte Unternehmen an 
österreichische Krankenversicherungsträger abzuführen hat oder für die es nach 
dieser Bestimmung haftet, bis zum Höchstausmaß von 20 % des geleisteten 
Werklohnes, erfolgt die Leistungserbringung in Form einer 
Arbeitskräfteüberlassung bis zum Ausmaß von 32 %, wenn kein Befreiungsgrund 
nach Abs. 3 vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) … (2) … 

(3) Die Haftung nach Abs. 1 entfällt, (3) Die Haftung nach Abs. 1 entfällt, 

 1. wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des 
Werklohnes in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen 
(HFU-Gesamtliste) nach § 67b Abs.6 geführt wird oder 

 1. wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des 
Werklohnes in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen 
(HFU-Gesamtliste) nach § 67b Abs.6 geführt wird oder 

 2. – wenn Z 1 nicht zutrifft - das Auftrag gebende Unternehmen 20 % des zu 
leistenden Werklohnes (Haftungsbetrag) gleichzeitig mit der Leistung des 
Werklohnes an das Dienstleistungszentrum (§ 67c) überweist. 

 2. – wenn Z 1 nicht zutrifft - das Auftrag gebende Unternehmen 20 % des zu 
leistenden Werklohnes (Haftungsbetrag), bei Leistungserbringung in 
Form einer Arbeitskräfteüberlassung 32 %, gleichzeitig mit der Leistung 
des Werklohnes an das Dienstleistungszentrum (§ 67c) überweist. 

Als Leistungszeitpunkt nach Z 1 gilt der Kalendertag, an dem die entscheidende 
Rechtshandlung zur Erfüllung der Werklohnschuld gesetzt wurde; den Zeitpunkt 
der entscheidenden Rechtshandlung hat das Auftrag gebende Unternehmen 
nachzuweisen. Abweichend davon ist der dem Leistungszeitpunkt vorangehende 
Kalendertag maßgeblich, wenn an diesem die elektronische Einsichtnahme in die 
HFU-Gesamtliste erfolgte und die tagesgleiche Erteilung des Auftrages zur 
Zahlung des Werklohnes unmöglich oder unzumutbar war. 

Als Leistungszeitpunkt nach Z 1 gilt der Kalendertag, an dem die entscheidende 
Rechtshandlung zur Erfüllung der Werklohnschuld gesetzt wurde; den Zeitpunkt 
der entscheidenden Rechtshandlung hat das Auftrag gebende Unternehmen 
nachzuweisen. Abweichend davon ist der dem Leistungszeitpunkt vorangehende 
Kalendertag maßgeblich, wenn an diesem die elektronische Einsichtnahme in die 
HFU-Gesamtliste erfolgte und die tagesgleiche Erteilung des Auftrages zur 
Zahlung des Werklohnes unmöglich oder unzumutbar war. 

(4) bis (13) … (4) und (13) … 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 821 Die §§ 11 Abs. 7, 35a Abs. 1, 42c, 65 Abs. 3 sowie 67a Abs. 1 und Abs. 3 Z 2 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit 1. Jänner 2026 
in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

 Ende der Pflichtversicherung bei Feststellung eines Scheinunternehmens 

 § 7a. Die Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung der 
im § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 bezeichneten Personen und die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung der nach § 3 Abs. 1 Z 2 bezeichneten Personen, die nach den 
Feststellungen im rechtskräftigen Bescheid nach § 8 des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes (SBBG), BGBl. I Nr. 113/2015, 
organschaftliche Vertreter bzw. Vertreterinnen oder Inhaber bzw. Inhaberinnen 
eines Scheinunternehmens waren, endet rückwirkend mit dem Ende des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kalendermonats, in den der Zeitpunkt fällt, ab dem das Unternehmen mit 
rechtskräftigem Bescheid nach § 8 SBBG als Scheinunternehmen gilt oder in dem 
die Vertretung oder Inhaberstellung eines solchen Unternehmens später 
übernommen wurde. Dies gilt sinngemäß für die Unfallversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z 3 lit. a ASVG. Die §§ 14 und 41 sind nicht anwendbar. 

 Zusammenwirken mit den Abgabenbehörden hinsichtlich Scheinunternehmen 

 § 229h. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben den 
Krankenversicherungsträgern zu übermitteln: 

  1. Mitteilungen an Unternehmen über das vermutete Vorliegen eines 
Scheinunternehmens; 

  2. die Widerlegung der Vermutung nach Z 1; 

  3. Bescheide, mit denen das Vorliegen eines Scheinunternehmens festgestellt 
wird. 

 (2) Der Versicherungsträger ist an die rechtskräftige Feststellung des 
Vorliegens eines Scheinunternehmens durch die Abgabenbehörden des Bundes 
nach § 8 SBBG gebunden. 

 Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2025 

 § 424 Die §§ 7a und 229h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 
treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 

  

Artikel 3 

Änderung des Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes 

Kooperations- und Informationsstellen Kooperations- und Informationsstellen 

§ 3. (1) Die Sozialbetrugsbekämpfung obliegt den in diesem Gesetz 
aufgezählten Behörden oder Einrichtungen (im Folgenden Kooperations- und 
Informationsstellen genannt) im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs. 

§ 3. Die Sozialbetrugsbekämpfung obliegt den in diesem Gesetz aufgezählten 
Behörden oder Einrichtungen (im Folgenden Kooperations- und 
Informationsstellen genannt) im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs. 

(2) Als Kooperationsstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten (2) Als Kooperationsstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten 

 1. das Amt für Betrugsbekämpfung und die Abgabenbehörden,  1. das Amt für Betrugsbekämpfung und die Abgabenbehörden, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 2. der Träger der Krankenversicherung im Sinne des § 23 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 
(im Folgenden Träger der Krankenversicherung), 

 2. der Träger der Krankenversicherung im Sinne des § 23 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 
(im Folgenden Träger der Krankenversicherung), 

 3. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse,  3. die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, 

 4. die Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH,  4. die Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH, 

 5. die Sicherheitsbehörden und  5. die Sicherheitsbehörden, 

 6. das Arbeitsmarktservice.  6. das Arbeitsmarktservice und 

  7. die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen. 

(3) ... (3) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Maßnahmen gegen Scheinunternehmen Maßnahmen gegen Scheinunternehmen 

Verfahren zur Feststellung des Scheinunternehmens Verfahren zur Feststellung des Scheinunternehmens 

§ 8. (1) ... § 8. (1) ... 

 1. ...  1. ... 

 2. Personen zur Sozialversicherung anzumelden, um Versicherungs-, Sozial- 
oder sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl diese keine 
unselbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, oder 

 2. Personen zur Sozialversicherung anzumelden, um Versicherungs-, Sozial- 
oder sonstige Transferleistungen zu beziehen, obwohl diese keine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen, oder 

 3. ...  3. ... 

(2) ... (2) ... 

(3) Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Vorliegen eines 
Scheinunternehmens sind insbesondere: 

(3) Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Vorliegen eines 
Scheinunternehmens sind insbesondere: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

 6. Vorliegen nicht bloß geringer Rückstände an 
Sozialversicherungsbeiträgen im Zeitpunkt einer Anmeldung des/der 
Dienstnehmers/Dienstnehmerin zur Sozialversicherung. 

 6. Vorliegen nicht bloß geringer Rückstände an 
Sozialversicherungsbeiträgen, Zuschlägen nach dem BUAG oder 
Lohnabgaben. 

(4) bis (11) ... (4) bis (11) ... 

(12) Auf das Verfahren sind die Vorschriften der BAO sinngemäß mit den 
vorgenannten und folgenden Besonderheiten anzuwenden: 

(12) Auf das Verfahren sind die Vorschriften der BAO sinngemäß mit den 
vorgenannten und folgenden Besonderheiten anzuwenden: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
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  5. Die Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung hat abweichend von 
§ 262 Abs. 2 BAO zu unterbleiben, wenn das Amt für Betrugsbekämpfung 
die Beschwerde innerhalb von drei Monaten ab ihrem Einlangen dem 
Verwaltungsgericht vorlegt. 

Nicht-Abwicklung von Geldtransaktionen Nicht-Abwicklung von Geldtransaktionen 

§ 8a. (1) Das Amt für Betrugsbekämpfung kann mit Bescheid einem Kredit- 
oder Finanzinstitut die vorübergehende Nicht-Abwicklung von Geldtransaktionen 
anordnen, wenn 

§ 8a. (1) Das Amt für Betrugsbekämpfung kann mit Bescheid einem Kredit- 
oder Finanzinstitut die vorübergehende Nicht-Abwicklung von Geldtransaktionen 
anordnen, wenn 

 1. die Transaktion ein Unternehmen betrifft, das als Scheinunternehmen 
rechtskräftig festgestellt wurde, oder 

 1. die Transaktion ein Unternehmen betrifft, das als Scheinunternehmen 
rechtskräftig festgestellt wurde, oder 

 2. die Transaktion im Zusammenhang mit Vermögensbestandteilen steht, 
welche von einem Unternehmen herrühren, das als Scheinunternehmen 
rechtskräftig festgestellt oder für das eine Mitteilung gemäß § 8 Abs. 4 
erstellt wurde.  

 2. die Transaktion im Zusammenhang mit Vermögensbestandteilen steht, 
welche von einem Unternehmen herrühren, das als Scheinunternehmen 
rechtskräftig festgestellt oder für das eine Mitteilung gemäß § 8 Abs. 4 
erstellt wurde.  

Das Amt für Betrugsbekämpfung kann – auch nachträglich – vorsehen, dass ein 
bestimmter Betrag davon ausgenommen ist, wenn Anhaltspunkte für durch 
Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistungen vorliegen. Bei diesem Betrag ist auf das 
gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt 
abzustellen. 

Das Amt für Betrugsbekämpfung kann – auch nachträglich – vorsehen, dass ein 
bestimmter Betrag davon ausgenommen ist, wenn Anhaltspunkte für durch 
Arbeitnehmer erbrachte Arbeitsleistungen vorliegen. Bei diesem Betrag ist auf das 
gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche Entgelt 
abzustellen. Von der Anordnung zur Nicht-Abwicklung ausgenommen ist die 
Abbuchung der laufenden Kontoführungskosten. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

(4) Der Bescheid nach Abs. 1 ist dem Kredit- oder Finanzinstitut sowie den 
Kontoinhabern zuzustellen. Die Ausfertigung an das Kredit- oder Finanzinstitut hat 
keine Begründung zu enthalten. 

(4) Der Bescheid nach Abs. 1 ist dem Kredit- oder Finanzinstitut sowie den 
Kontoinhabern zuzustellen. Die Ausfertigung an das Kredit- oder Finanzinstitut hat 
keine Begründung zu enthalten. Für die Zustellung an den Kontoinhaber gilt § 8 
Abs. 5 und 6. Der Vorgang der Nicht-Abwicklung der Transaktionen hat kostenfrei 
zu erfolgen. 

(5) ... (5) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 12. (1) bis (5) ... § 12. (1) bis (5) ... 

 (6) § 3 Abs. 2 Z 5 bis 7, § 8 Abs. 1 Z 2, Abs. 3 Z 6 und Abs. 12 Z 5, § 8a Abs. 1 
Schlussteil und Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 
treten mit 1.Jänner 2026 in Kraft. 
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